
Strafsache Dr. Model, Teil 8: Die
Sache mit dem Gold

Das goldene Tor des Modelhofes.

Dem  Gericht  liegt  offenbar  nicht  nur  die  vorhin  angesprochene  E-Mail  von
Willibald Landschützer an Daniel Model (M) aus dem Jahr 2018 vor, sondern auch
Ms Antwortmail.

Der Vorsitzende Richter (VR) fragt: “Wissen’s noch, was’s g’schrieben haben” als
Reaktion auf Landschützers Ausführungen über den ICCJV?

Der VR zitiert aus Ms Antwort: “Lieber Willi, danke für den sachlichen Bericht”,
…, “Damit ist es mir nicht möglich, euch im Modelhof zu empfangen”. Weiter
schreibe M, er sei als “Nazi” beschimpft worden im Zusammenhang mit einem
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“Unterschriftenblatt”, und stelle in der Mail die Frage, wie er darauf reagieren
könne.

VR: “‘Danke für den sachlichen Bericht’, ist das Schweizer Höflichkeit?”

M: “Ja, ich merke, dass ich für Ihren Geschmack tatsächlich zu höflich bin.”

Eine  der  beisitzenden  Richterinnen  (B):  Sich  zu  bedanken  sei  das  eine,
“sachlicher  Bericht”  das  andere.

Die andere Beisitzerin (B): Und “wer ist ‘euch’?”

M:  “Euch”  sei  der  ICCJV.  Er  (M)  sei  in  Deutschland  von  einem  anonymen
Mitarbeiter seines Unternehmens verunglimpft worden und habe wissen wollen,
wie er angemessen darauf reagieren könne.

B: Hilfe vom ICCJV? Warum nicht von der Polizei?

M: Ich war bei der Polizei in Thüringen.

B:  Wie  sol l  der  ICCJV  helfen,  wenn  noch  immer  der  Zustand  der
“Schwangerschaft”  herrscht?

M:  Man müsse unterscheiden zwischen dem ICCJV als  “Institution”  und den
dahinterstehenden Menschen.

B: Das hat nichts mit Distanzierung zu tun! Sie haben gesagt, Sie wollten mit
diesem Konstrukt nichts mehr zu tun haben!

VR: Zitiert aus der Mail nochmals Ms Frage, wie er reagieren solle “aus deiner
oder eurer Sicht”.

M: [In meinen Notizen steht anstelle von Ms Antwort: “bla”.]

B: Ob es Zufall sei, dass Landschützer “Chief Sheriff” gewesen sei?

M:  Er  habe  sich  keine  Sorgen  gemacht,  weil  es  keine  Hinweise  auf  ein
“Fehlverhalten der Österreicher” gegeben habe.

B: Aber Sie führen ja Due-Diligence-Prüfungen durch!

M: Dazu ist es beim ICCJV nie gekommen. “Das Kind ist in den Brunnen gefallen.”



VR: Wer hätte das überhaupt prüfen sollen? Der ICCJV akzeptiert kein anderes
Gericht!

Der Verteidiger (V) meldet sich und will  etwas vorlesen. M seien “gefälschte
Dokumente von der UNO” vorgelegt worden.

VR: “Das war 2017, oder? Und da antwortet er 2018 immer noch ‘Danke für den
sachlichen Bericht’?” Landschützer habe in seiner Mail ausserdem gefragt, ob das
“Continental Foreign Office Europe” und der Tagungsort des “High Council” des
ICCJV  wieder  im  Modelhof  sein  dürfe.  Dann  zeigt  der  VR  auf  den  riesigen
Aktenberg auf dem Regal hinter den Richtern und meint: “Wissen Sie, wie viel ich
da rot angestrichen habe? Die Einvernahme dauert noch 800 Stunden!”

[Warum nur  habe  ich  das  Gefühl,  dass  der  VR  mit  dieser  Schätzung  nicht
übertreibt?]

M: Er bedaure, dass seine Höflichkeit in Österreich nicht verstanden werde.

VR: Sie schreiben: Dass Sie wieder aktiv sein werden [beim ICCJV], hängt von
gewissen Dingen ab.

B: Was hat das mit Distanzierung zu tun?

M: Gemeint sei: Die Entscheidung darüber wird in der Zukunft sein.

B: Das heisst ja: keine Distanzierung.

M: Im Schreiben stehe, dass er nicht mitmache.

VR: Das erinnere ihn an verschiedene IS-Prozesse. Dort hätten die Angeklagten
auch  gesagt,  dass  sie  sich  distanziert  hätten,  aber  sie  hätten  bloss  andere
Frisuren gehabt. Sonst habe es keine Veränderung gegeben, sondern die gleichen
Freunde, die gleiche Musik etc.

M: Er habe zu höflich reagiert.

B: Ob es Zufall sei, dass Landschützer beim ICCJV für die Finanzen zuständig
gewesen sei und M vermögend sei?

M: Soziale Kontakte sind für mich eher durch die Menschen, nicht durch ihre
Funktion bestimmt.



VR:  Warum  M  nicht  zurückschreibe:  “Danke  für  die  Information,  aber  das
interessiert mich nicht. Denke bitte an das offene Darlehen.” Fragt weiter, was M
denn für eine Antwort erwartet hätte bezüglich des “Unterschriftenblattes”.

M: Es war ja mein Problem, dass ich als “Nazi” bezeichnet wurde. Als Beweis war
dieses “Unterschriftenblatt” angehängt.

[Bei dem “Unterschriftenblatt” könnte es sich um den Scan derjenigen Seite des
“Gründungsvertrages”  des  ICCJV  handeln,  auf  der  M  mit  “Fingerprint”
unterschrieben hat. Das Bild ist zum Beispiel auf unserem Wiki vorhanden, wo es
der anonyme Beschimpfer gefunden haben könnte; der “Nazi”-Vorwurf stammt
allerdings sicher nicht aus dem SSL-Wiki.]

M  weiter:  Meine  Frage  an  den  ICCJV  war:  Vielleicht  hätten  “sie”  ja  auch
Erfahrung  mit  solchen  Anwürfen.  Es  war  ein  Hilferuf.  Ich  kann  mich  nicht
erinnern, ob es darauf eine Reaktion gab – das würde mich auch interessieren.
Meine Erwartung wäre ein Ratschlag gewesen, wie man korrekt und sorgfältig
reagiert. Den Kontakt zum ICCJV habe ich im Mai 2017 klar beendet, ich hatte
nur noch Kontakt mit Herrn Landschützer.

VR:  Warum  sagten  Sie  am  15.01.21  beim  Fürstlichen  Landgericht  in
Liechtenstein: “Ich war bis 2017 Gastgeber dieser Initiative in meinem Gebäude,
im Modelhof. Seit 2017 bin ich in keiner Weise mehr mit dem ICCJV involviert”?
M habe dort [bezüglich “Friedensrichter”] auch gesagt: “Es ist auch richtig, dass
ich die Funktion innegehabt hatte”. Der VR zitiert weiter aus Ms Aussage: “Es
handelt sich beim ICCJV dezidiert nicht um eine terroristische Vereinigung”, und
fragt: “Woraus schliessen’s das?”

M: “Das war meine Meinung und meine Auffassung”.

VR:  Zitiert  in  vielsagendem  Ton:  “eine  zivilgesellschaftliche  Initiative  zur
Gründung  eines  Gerichtshofes”.  Fragt,  ob  M  wisse,  was  Naturrecht  und
Völkerrecht  sei?

M:  Naturrecht  sei  ein  Verständnis  von  Recht,  “das  das  Individuum mit  sich
herumträgt”. Völkerrecht sei, was zwischen Völkern als Abmachung entstehe.

VR: Und Menschenrechte?

M: Das seien nicht  entziehbare Rechte,  mit  denen der  Mensch auf  die  Welt

https://wiki.sonnenstaatland.com/images/5/53/ICCJV.jpg
https://wiki.sonnenstaatland.com/images/5/53/ICCJV.jpg
https://wiki.sonnenstaatland.com/images/5/53/ICCJV.jpg


gekommen sei “und die ihn in seiner ganzen Inkarnation begleiten”.

VR: Was für Menschenrechte M aufzählen könne?

M: Erwähnt das Recht auf körperliche Unversehrtheit.

VR: “Bestimmung zum Suizid, Mitwirkung zum Suizid”, in der Schweiz sei das
doch ein Thema. Ob es ein Grundrecht sei, sich umbringen zu dürfen? Er könne
das nicht einmal als Jurist sofort beantworten.

[Ein  Absatz  in  meinen  Notizen  deutet  hier  auf  eine  (wahrscheinlich  kurze)
Auslassung meinerseits hin. Meiner Erinnerung nach zitierte der VR aus einem
Text des ICCJV, wonach der (echte) IStGH das Pappnasengericht anerkennen
solle.]

VR weiter: Der ICCJV sage, alle anderen Gerichte würden von ihm abgelehnt. Das
sei noch “viel heftiger als in Polen!” Nochmals: Das Strafgericht in Den Haag soll
anerkennen, dass der ICCJV das höchste Gericht ist?!

M: Das wird er nicht tun.

VR:  M habe gesagt:  “Es  gab zu keiner  Zeit  eine  Finanzierung durch mich”,
sondern  das  sei  eine  Verwechslung  mit  dem Darlehen.  Fragt,  wo  das  Gold
übergeben wurde.

M: In der Schweiz.

VR: Ist die Ausfuhr nicht deklarationspflichtig?

M: Ich habe es nicht ausgeführt, sondern übergeben und quittiert.

VR:  Und  “der  Herr  Willi”  hat  es  dann  über  die  Grenze  nach  Deutschland
transportiert? Wann war das etwa?

M: September/Oktober 2016.

VR: Wo genau war die Übergabe?

M: In Weinfelden in der Model Holding AG.

VR: Was haben Sie da mit Herrn Landschützer besprochen? Was war es für Gold?
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M: Es waren 1kg-Barren, fünf Barren à 1kg.

VR: Liegt das bei Ihnen in der AG?
M: Ja, im Safe.

VR: War der Herr Landschützer in der Nähe des Safes?

M: Nein, aber ich habe ihm das Gold in der AG übergeben.

[Wieder deutet ein Absatz in meinen Notizen auf einen Aussetzer meinerseits
bzw. eine Lücke hin. Der VR muss da wohl gefragt haben, wie Landschützer das
Gold nach Deutschland gebracht habe.]

M: Ich weiss nicht, wie Herr Landschützer das Gold wegtransportiert hat.

VR: Und Sie lassen ihn nichts unterzeichnen?
M: “Ich glaube, doch.”

VR: “Übergeben Sie jeden Tag 5kg Gold?” Wenn ich das selber tue, dann erinnere
ich mich 20 Jahre danach noch! “Wos sogt Ihnen der jetzt?” Warum wollte man
das Gold nicht in der Schweiz eintauschen gegen Geld? Und warum Gold als
Darlehen?

M: Es war klar, dass Landschützer das Gold in Geld tauscht, statt dass ich es
mache.

VR: Hat er Ihnen den Umrechnungs- und Wechselkurs geschickt?

M: Ja.

VR: Aus Deutschland?

M: Es war kein Originalbeleg.

VR: “Vielleicht hat er das Gold noch”. Müsste man die Ausfuhr nicht deklarieren?

M: Er hatte eine Bestätigung, dass das Gold von mir kommt und Rückfragen an
mich erfolgen können.

VR: Es gibt nur zwei mögliche Varianten: Das Gold mit oder ohne Kontrolle nach
Deutschland zu transportieren.



M: Rückfragen vom Zoll seien nicht gekommen.

B: Haben Sie die Bestätigung behalten, dass Sie Landschützer das Gold gegeben
haben?

M: Eine Bestätigung liegt vor, ich weiss aber nicht mehr, wann sie geschrieben
wurde. Landschützer wollte eine Bestätigung, dass er es von mir hat.

B: Im Endeffekt hat M 5kg Gold übergeben und hat jetzt ein paar Messingbarren.

M: “Das ist so.”

VR: Woher haben Sie die Gewissheit, was der Herr Landschützer gemacht hat mit
dem Gold?

M: Es steht fest, dass er Geld wollte, nicht Gold.

VR: “Weil er flüssige Mittel brauchte”.

M: Er hat gesagt, dass er das Gold umtauschen wird. Auch wo er es tauschen
wird, hat er gesagt. Ich erinnere mich aber nicht mehr.

VR: Woraus beziehen Sie die Bestätigung, dass das ordnungsgemäss abgegangen
ist? Haben Sie den Tageskurs überprüft?

M: Ich habe ihn überprüft, “grosso modo, der Betrag war korrekt”.

VR: Mit dem Gold kann er jetzt arbeiten?

M: Geld, korrekt. In den Akten gibt es die Angabe, dass er einen Teil für sich
behalten hat.

VR: “Heisst bei uns Veruntreuung”.

M:  Das  ändert  an der  Darlehenshöhe mir  gegenüber  nichts.  Es  ist  eher  ein
Beweis, dass es ein Darlehen war.

VR: Aber das fehlt Ihnen.

M: Es fehlt nicht mir, es fehlt ihm.

VR: Im Endergebnis ist der Betrag nach wie vor offen.



M: Richtig, die Teeküche muss aber abgezogen werden.

Ein Geschworener meldet sich: Landschützer habe also die Teeküche gemacht
trotz seiner vorher erwähnten Bedenken, in der Schweiz zu arbeiten?

M: Vorher fertigen und dann montieren ist ohne Genehmigung möglich, es wurde
so gemacht.

VR: Der Wert der Teeküche war 20000 Franken?

M: Einen Tick weniger. Beschreibt die Masse der Teeküche [Masse mit dem auf
meiner  Tastatur  nicht  vorhandenen  komischen  Buchstaben].  Er  habe  keine
Rechnung bezahlt, alles habe Landschützer gemacht, und Landschützer sei auch
für das Material aufgekommen.

[Im Folgenden geht es darum, dass der Betrag zwar ausgewiesen, aber nicht
versteuert wurde.]

VR: “Keine Rechnung bekommen heisst bei uns Schwoarzhacken auf Steirisch”.

B: “Gab es eine Rechnung, ja oder nein? Sie haben das sogar studiert, das ist ja
lächerlich!”

M: Meine Unsicherheit deutet darauf hin, dass es keine Rechnung gab.

VR:  Zitiert  eine  Art  Bankbeleg,  auf  dem aber  [gemäss  der  kryptischen  und
vielleicht  fehlerhaften  Formulierung  in  meinen  Notizen:]  ‘kein  Geld  auf  dem
Konto steht’, und stichelt: “Der fürstliche Landrichter hat nichts nachgefragt?
Martin Jehle, vielleicht ist der Friedensrichter”.

[Jedenfalls habe ich inzwischen erfahren, dass der fürstliche Landrichter Jehle –
obwohl  er  vom VR zweimal  Martin genannt  wurde –  in  Wirklichkeit  Michael
heisst,  und dass er – obwohl ihn der GCCL für einen Österreicher hält – ein
Cousin des liechtensteinischen Hofberichterstatters des Sonnenstaatlandes ist.
Ausserdem fungierte er in der Causa “Carl-Peter Hofmann” als Haftrichter. Die
Welt Liechtenstein ist echt klein, oder?]

Der VR zitiert weiter aus dem Einvernahmeprotokoll: Landschützer habe gewusst,
dass M in Liechtenstein einvernommen wird.

M: Ich habe es ihm mitgeteilt.



VR: Zitiert aus einem Text von Willibald Landschützer: “Ich habe das Geld dem
CEO  einer  Bank  auf  Zypern  übergeben”.  Da  stehe  nichts  von  Einzahlung.
“Geldwäscheverdacht ist nicht gänzlich auszuschliessen, hätt i g’sagt”. Denkt laut
nach,  er  habe “langsam Lust,  aufzuhören” für  heute.  Willibald Landschützer,
jemand namens “Pochmann” [oder ähnlich] und Marcus Steiner seien für morgen
als Zeugen eingeplant, auch Wolfgang Empacher, Doris Schweizer und jemand
vom  “BVT”  [also  vom  Verfassungsschutz,  der  eigentlich  in  DSN  umbenannt
wurde].

[Mein Reichsdeppenspotter-Herz frohlockt wie das einer Ornithologin,  die ein
paar ganz seltene Vögel zu Gesicht bekommt! Da sind grosse Namen darunter,
allen voran die Oberpappnase Marcus Steiner und die mir ebenfalls schon länger
namentlich  bekannten  Wolfgang  Empacher  (Unterzeichner  des  “Haftbefehls”
gegen Pröll)  und  Willibald  Landschützer,  von  dem ja  hier  viel  die  Rede  ist.
Gesehen habe ich die Pappnasen nämlich noch nie. Eigentlich sagt mir nur der
Name  “Pochmann”  nichts.  Da  werde  ich  ja  morgen  voll  auf  meine  Kosten
kommen!]

Trotz dieser Ankündigung des VR ist die Verhandlung nicht zu Ende, sondern die
Staatsanwältin (StA) kommt noch mit Fragen dran. Die hatte auch noch nicht
wahnsinnig viel zu tun heute, denke ich.

StA: Warum errichtet Herr Landschützer ein privates Konto und führt dabei seine
Funktion als ISA-Chef an [also als Oberpappnasensheriff] und benutzt aber Ihre
Adresse [diejenige des Modelhofes] dafür?

M: Das ist mir gänzlich unbekannt.

StA:  Landschützer  schreibt  an  Dragan Markovic  [so  heisst  offensichtlich  der
zypriotische “Banker”]: “Als Präsident der ISA bin ich allein befugt”.

VR: “Kennen’s den Dragan Markovic?”

M: Nein. Am 17.07. [vom Zusammenhang her: 2018; es dürfte sich um das Datum
des zitierten Textes handeln] muss die Transaktion schon lange erfolgt sein. Als
Erklärungsversuch:  Landschützer  hat  das  Darlehen,  das  er  von  mir  privat
bekommen hat, später als für den ICCJV akquiriertes Geld umgedeutet. Später
hat er das wieder rückgängig gemacht [gemeint ist: zurückgenommen].



StA:  Wie  deuten  Sie  es,  dass  der  Herr  Landschützer  das  Darlehen  in  die
Finanzbuchhaltung des ICCJV eingetragen hat?

VR: “Heisst bei uns schon wieder Untreue”.

M: Wann war das?

StA: Das steht in diesem Bericht, wo Herr Landschützer gesagt hat, was er mit
dem Geld gemacht hat.

M: Er sei der falsche Auskunftgeber.

Im Folgenden geht es nochmals um das Darlehen, bzw. warum M darauf vertraut
hat.

B: Kann es so gewesen sein, dass Sie vom ICCJV überzeugt waren und das Geld
(sinngemäss:) gespendet haben? Es kann ja ein Fehler gewesen sein.

M:  Für  Privatpersonen  sei  das  ein  hoher  Betrag,  aber  für  internationale
Organisationen nicht. Er habe dem ICCJV “nicht die Motivation nehmen” wollen,
an der Anerkennung zu arbeiten und bei internationalen Organisationen an Geld
zu kommen.

StA: Das wäre, wie wenn man uns sagt: “Ihr arbeitet wie im Hamsterrad, und am
Ende des Tages schauen wir mal”. Ob M das den eigenen Mitarbeitern sage?

M: Das ist eine andere Situation. Der ICCJV sind nicht meine Mitarbeiter, sondern
“Protagonisten, die selber motiviert sind, etwas zu machen”.

StA: “Aber woher sollen diese Ex-Häftlinge Geld haben?”
M: Da gab es schon ein internationales Netzwerk, das hat schon funktioniert.

VR: Wenn es nix an Kohle gab im ganzen ICCJV, dann liegt die Vermutung nahe,
dass das Geld von M gekommen sei.

M: Ja, deshalb habe ich “Strenge walten lassen müssen”.

VR: Das heisst?

M: Niemand will ausgenutzt werden.

VR: Moniert wieder die Situation: “Ein Haufen Nockerte und ein reicher Mann



mit einer AG”. Zitiert dann aus einer Mail von Willibald Landschützer an den
“Bank-CEO” aus dem Jahr 2017, worin es um die Weiterüberweisung des Geldes
nach Ungarn geht. Landschützer bezeichne sich darin als ISA-Präsident.

M: Die Überweisung nach Zypern muss Ende 2016 passiert sein. Das Geld war
danach blockiert und keiner Anlage zugeführt. Herr Landschützer hat mich 2017
darüber informiert. Vielleicht hat er – auch mit dem Begriff “Sheriff” – versucht,
den “Bank-CEO” zu beeindrucken, damit das Geld frei wird.

VR:  [Kleine  Lücke  in  meinen  Notizen]  …  keine  Anlage  erfolgte,  sondern
“Finanzierung  einer  verbrecherischen  Organisation”.

[In meinen Notizen ist wieder eine Lücke angedeutet; im Folgenden kommentiert
M eines der vorher zitierten Schreiben.]

M: Sie [die Pappnasen] wollten mich wiedergewinnen. Wenn man die kriminelle
Energie  hat,  Schreiben  zu  fälschen  [er  scheint  sich  hier  auf  die  gefälschte
“Anerkennung durch die UNO” zu beziehen], könnte es ‘Betrug’ auch in anderen
Belangen geben. Ich hatte Vertrauen in Herrn Landschützer, habe es aber heute
anders gelernt. Ich würde mich auch dafür interessieren, wenn er morgen als
Zeuge kommt. “Vielleicht bin ich dann morgen als Depp sozusagen entlarvt”.

B: Warum haben Sie nicht Ihre Tochter beauftragt wegen des Kontos?

M: Bezüglich Landschützer “bin ich nicht primär gefordert, aktiv zu werden, aber
Sie motivieren mich”.

B: Aber es handelt sich um ein Darlehen auf unbestimmte Zeit.

B: Er wollte 10% lukrieren. Warum haben Sie ihm nicht einfach 15000 Euro
gegeben? Warum haben Sie 150000 riskiert?

M:  “Ich  möchte  dem  nichts  entgegenhalten”,  eine  Schenkung  wäre  eine
Alternative  gewesen.

[“Kurz abgehängt”, steht an dieser Stelle in meinen Notizen.]

M weiter: 15000 bedeute “Arbeit” und sei “nicht zeitökonomisch”.

StA:  Ein  Ex-Häftling  und  Tischler  soll  bessere  Connections  haben  als  ein
Geschäftsmann?



M: Erwähnt in seiner Antwort, seine Barmittel würden überschätzt.

VR: “Sollte es zu einer Geldstrafe kommen, kriegen Sie den Höchsttagessatz,
5000 Euro”.

[Er hat ihn immerhin deutlich vorgewarnt.]

VR weiter: Eine Anlage mit 10%, das sei nicht wenig. Warum M sein Geld nicht
selber angelegt habe?

M: Er habe eine “Affinität zu Edelmetallen”, er habe wenig Barmittel.  Immer
würden “Geld” und “Vermögen” verwechselt. Seine Barmittel seien nicht gross,
weil er alles in seine Firma reinvestiere. Für ihn sei Gold selber eine Anlage im
Sinne von Schutz vor Wertverlust. Er stimme zu: Landschützer 15000 zu geben,
wäre einfacher gewesen.

VR:  Wir  wissen,  dass  Sie  dem ICCJV  Räumlichkeiten  zur  Verfügung  gestellt
haben, kennen aber nicht die Anzahl Termine im Modelhof.

M: In der Anklageschrift ist die Rede von fünf Terminen, drei davon haben aber
gar nicht im Modelhof stattgefunden. Der Termin vom Oktober 2017, den Sie
aufgezählt haben, ist falsch. Angefangen hat es im Oktober 2015, aber das war
keine ICCJV-Veranstaltung, “weil ich der Einladende war”. Danach hat es Treffen
gegeben, an denen ich nicht teilgenommen habe; ich habe allenfalls “Mitglieder
begrüsst”. Ich konnte zur Zeit dieser Treffen nicht davon ausgehen, dass der
ICCJV  staatsfeindlich  ist.  Ich  bedaure  es  sehr,  dass  gewisse  Mitglieder  “die
Situation anders interpretiert haben”. Ich muss zur Kenntnis nehmen, dass ich
irregeführt worden bin, z.B. durch diese “Zwischendeckblätter”. Mein Fehler liegt
in der “Falschbeurteilung dieser Menschen”.

B: Kommen Ihnen keine Zweifel, wenn jemand eine Parallelgerichtsbarkeit oder
Banken gründen will? “Da hatten Sie ernsthaft keine Zweifel?” Ganz offen: Wenn
jemand sagt: “Ich will eine alternative Gerichtsbarkeit gründen”, dann merke ich
doch, dass etwas nicht stimmt. “Der Zweck war Ihnen von Anfang an klar”.

B: Sie waren “Friedensrichter”!

M: Gerichtsbarkeit ist keine Monopoldomäne des Staates.

Zwischen V und dem VR entspinnt sich eine Diskussion über das ‘Wiener Statut’



bzw. über die Stelle, an der alle anderen Gerichte verboten werden.

M: Ich muss etwas Merkwürdiges konstatieren: Ich habe die Anklageschrift seit
Anfang  Dezember.  Ich  stehe  seit  Ende  November  unter  Schock.  Die
Anklageschrift wurde Mitte Juli eingeschrieben zugestellt, aber da war ich in den
Ferien. Die Abholungseinladung war in meiner Post, und als ich zurückkam, war
die Abholfrist abgelaufen.

[Eine kurze Diskussion über die Daten der Zustellung entspinnt sich, mit dem
Ergebnis:]

M:  Dann  hatte  ich  sieben  Wochen  Zeit.  Ich  will  rausfinden,  warum ich  die
Dokumente unterfertigt habe.

B: Ob “solche Sachen nicht gefallen” seien [nämlich die verfänglichen Inhalte des
‘Wiener Statuts’], als M den ICCJV in den Modelhof eingeladen habe, um eine
Vorstellung davon zu erhalten, was der ICCJV beabsichtige?

M: Im Oktober 2015 war das ‘Wiener Statut’ ein Thema, das ist so. Deshalb habe
er ja auch dieses Gutachten machen lassen.

VR: Liest aus dem Gutachten von Professor Lebisch vor und kommentiert: “I muss
an ernsthaft was fragn”, nämlich, “ob er was an den Augen hat”, weil er den Abs.
4.6 des ‘Wiener Statuts’ nicht gesehen habe; “immerhin ist kein Stempel der Uni
drauf”; “mir braucht kein Jurist irgendwas zu erklären!”

M: “Dann geb ich zu, dass ich das gebraucht habe”.

VR: Das Gutachten interessiert mich nicht.

V:  Die  Geschworenen  würden  entscheiden,  das  Gutachten  könne  dabei  eine
Relevanz haben.

VR:  Ich  stehe  dazu,  “des  interessiert  mi  überhaupt  ned”,  ich  mache  eine
rechtliche Belehrung für Sie. Das Gutachten “ist mir steirisch sowas von wurscht.
Das ist in der Republik Österreich immer noch so, dass mir unabhängige Richter
sand. Ich bin dem Gesetz verpflichtet und sonst goar nix.”

M:  Ich  wollte  zugeben,  “dass  ich  ein  gewisses  Bewusstsein  hinsichtlich  des
‘Wiener Statuts’ habe”.



[Während  M  dies  sagt,  protokolliert  der  VR  seine  eigene  Äusserung,
einschliesslich  des  Ausdrucks  “wurscht”,  in  sein  Diktiergerät.

Das hat er die ganze Zeit so gemacht – in meinem Bericht kommt es gar nicht
zum Ausdruck, aber für mich als “Zuseherin” machte es die ganze Szenerie noch
viel skurriler.

So als Beispiel: Die Frage “Wozu braucht man einen Sheriff?” hätte der VR in
etwa folgendermassen protokolliert:  Auf  die  Frage Beistrich wozu man einen
Sheriff braucht Beistrich gebe ich an Doppelpunkt, gefolgt von der Antwort des
Befragten, die der VR in gleicher Weise mit allen Satzzeichen und Absätzen in
sein Diktiergerät sprach, während der Befragte antwortete.]

M:  Ich  wollte  einen  Unterschied  machen  zwischen  meinem  Bewusstsein
hinsichtlich des ‘Wiener Statuts’  und den Beschlüssen. Bezüglich des ‘Wiener
Statuts’ “werde ich mich nicht herausreden”.

VR [bezüglich des ‘Wiener Statuts’]: “Bedarf es überhaupt einer Verfassung der
Menschen?”

M:  “Nachdem  ich  bessere  Kenntnis  von  den  Vorgehensweisen  gewisser
hochrangiger Mitglieder habe, muss ich sagen, dass ich irregeführt worden bin.”

VR: Weist auf den Widerspruch im ‘Wiener Statut’, dieser “Verfassung”, hin, dass
es darin einerseits Sheriffs und Zwangsmittel gebe, andererseits aber auch ein
Gesülze, dass Menschen das nicht dürfen. Er zitiert: Das “positive Recht” werde
für “ungültig” erklärt.

Es ist jetzt bald 20:30, und gerade gegen Ende der zweiten Papyrusrolle endet
auch  die  heutige  Verhandlung.  Meine  Befürchtungen,  mir  könnte  in  einem
nächtlichen Verhandlungsmarathon das Schreibmaterial ausgehen und ich müsste
schlimmstenfalls ein Palimpsest anfertigen, haben sich nicht bestätigt.

Allerdings zeichnet sich bereits ab, dass ein weiterer Prozesstag vonnöten sein
wird, wenn das so weitergeht. Es konnte noch nicht einmal das Beweisverfahren
eröffnet werden, ein Ende der Vernehmung des Angeklagten ist bisher nicht in
Sicht.

Geplagt  von  den  Begleiterscheinungen  dieses  Prozesstages  (schmerzende
Schreib- und Lanzenhand, Effekte des langen Sitzens auf nur halbwegs bequemen

https://de.wikipedia.org/wiki/Palimpsest


Stühlen,  Hunger  wegen  ungenutzter  Mittagspause)  verlasse  ich  das
Gerichtsgebäude  und  schaffe  es  vor  dem Morgengrauen  immerhin  noch,  die
ersten beiden Teile des Prozessberichts einzutippen und ins Forum zu stellen.

finis libri II.


